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TEXTLICHER TEIL

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulässig sind:

- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRZ - Grundflächenzahl

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag.

Die Flächen baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche können bei Ermittlung
der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben.

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag.

2.3 Zahl der Vollgeschosse

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag.

2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgesetzte Erdge-
schossfußbodenhöhe (EFH). Abweichungen hiervon sind bis zu 1,0 m zulässig.
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2.5 Höhe der baulichen Anlagen

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bestimmt sich durch maximale Ge-
bäudehöhen (GH) entsprechend Planeintrag. Dabei ist die maximal zulässige Gebäude-
höhe das Maß von der festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) bis zur Oberkante
der Attika.

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-
nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Dachbelichtungen, Kli-
matisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu einer Höhe von max.
1,2 m und einer Fläche von 50 m² zulässig.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Bauweise

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet:

a = abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zu-
lässigen Gebäudelänge von 60,0 m

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Stellplätze

Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur auf den hierfür ge-
mäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig.

4.2 Nebenanlagen: Müllsammelplatz

Standplätze für Abfallbehälter sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur
auf den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig.

Trafostationen sind als Nebenanlagen ohne Begrenzung des Volumens auch außerhalb
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

4.3 Garagen

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen allgemein zulässig.

Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie innerhalb der
festgesetzten Fläche für Tiefgaragen allgemein zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird auf insgesamt maximal 27 Wohneinheiten im
Plangebiet beschränkt.

6. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-
chen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6.1 Zu- und Ausfahrtsverbote

In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt sind Grundstückszufahrten entsprechend
Planeintrag unzulässig.

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

7.1 Oberflächenbefestigung

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B.
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Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.).
Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. Die Ausführung von Flächen, durch die
keine Gefährdung des Grundwassers zu befürchten ist, sind mit wasserdurchlässigen Be-
lägen oder breitflächiger Versickerung über eine belebte Bodenschicht anzulegen.

7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig.

7.3 Beleuchtung des Gebiets

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonen-
den Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuch-
ten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht erzeugen.
Ein Dauerbetrieb ist zu vermeiden.

7.4 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max.
0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten,
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendungen benötigt werden.
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage
von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen,
Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-
chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflan-
zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig.

7.5 Grundwasserschutz

Es ist vollständig auf den Einsatz von wassergefährdenden Substanzen – insbesondere
Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln nicht natürlichen Ursprungs auf abflussrelevan-
ten Flächen zu verzichten.

Die Vorgaben der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)“ sind zu beachten und einzuhalten.“

7.6 Zuordnungsfestsetzung

Durch den Bebauungsplan entstehen Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Maß-
nahmen außerhalb seines Geltungsbereiches ausgeglichen werden.

Der Bebauungsplan setzt für den gesamten Geltungsbereich ein Allgemeines Wohnge-
biet (WA) fest. Die Eingriffe entstehen allein durch die Bebauung des Wohngebietes.

Die Versorgungsfläche macht mit 82 m2 nur einen äußerst geringen Teil des Geltungs-
bereichs aus. Die Fläche ist bereits teilweise versiegelt, daher muss sie im Rahmen der
Zuordnungsfestsetzung nicht berücksichtigt werden.

Die Maßnahmen werden allein dem Allgemeinen Wohngebiet zugeordnet (100 %).
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8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8.1 Passiver Lärmschutz

Für Gebäude, die innerhalb des Geltungsbereichs errichtet werden, muss im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens vom Antragsteller der Nachweis erbracht werden, dass die
erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürfti-
gen Wohnräumen entsprechend der Außenlärmpegel der DIN 4109-2018 dimensioniert
werden.

Schutzwürdige Räume im Sinne der DIN 4109-2018, an deren Fassaden Beurteilungspe-
gel von über 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts erwartet werden, sind mit fensterunab-
hängigen Lüftungseinrichtungen auszustatten.

An Fassaden, an denen gesundheitskritische Beurteilungspegel anstehen, sind aus-
schließlich Grundrisse zulässig, die ausschließlich schutzwürdige Räume aufweisen, wel-
che eine natürliche Belüftung jeweils von der lärmabgewandten Seite ermöglichen.

Wo dies nicht möglich ist, sind die anstehenden Beurteilungspegel vor schutzwürdigen
Aufenthaltsräumen durch architektonische Selbsthilfemaßnahmen, wie z.B. verglaste Lo-
gien, Wintergärten, verglaste Laubengänge, Prallscheiben oder in ihrer Wirkung ver-
gleichbare Maßnahmen auf das Schutzniveau von < 65 dB(A) tags bzw. < 55 dB(A) nachts
zu reduzieren.

Außenwohnbereiche (z.B. Balkone, Loggien, Terrassen) der Wohnungen sind nur auf der
lärmabgewandten Seite zulässig. Ist dies nicht möglich, so ist durch aktive Schallschutz-
maßnahmen oder Maßnahmen am Gebäude selbst sicherzustellen, dass der auf die Ta-
geszeit bezogene Beurteilungspegel in den Außenwohnbereichen auf maximal Lr = 65
dB(A) begrenzt wird.

9. Pflanzgebote
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

9.1 Pflanzung Baumreihen und Einzelbaum

Am westlichen Rand zur Heilbronner Straße hin ist eine Baumreihe aus acht Laubbäumen
zu pflanzen. Am südöstlichen Rand wird vor die Gehölzkulisse am Bahneinschnitt eine
Baumreihe aus 10 Bäumen gepflanzt. Ein Einzelbaum wird in der Grünfläche in der nörd-
lichen Ecke gepflanzt.

Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von mindes-
tens 10-12 cm haben. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei
Abgang sind sie zu ersetzen.

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im
Anhang sind zu beachten.
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung

Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0-5°.

1.2 Dachdeckung

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig.

Die Dachflächen von Gebäuden sind zu begrünen.

Die Errichtung aufgeständerter Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist zulässig.

1.3 Ausbildung von Staffelgeschossen

Bei der Ausbildung des Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) als Staffelgeschoss müssen
die Außenwände des Staffelgeschosses auf mindestens 75% der gesamten Außenlänge
der Fassade um jeweils mindestens 1,5 m hinter die Außenwandfläche des darunter lie-
genden Vollgeschosses zurücktreten.

Ein Hervortreten von Bauteilen bis zur Außenwandfläche des darunter liegenden Vollge-
schosses ist bis zu einer Länge der einzelnen Bauteile von maximal 6 m zulässig.

1.4 Fassaden

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig.

Staffelgeschosse sind farblich oder durch Materialwechsel von den darunter liegenden
Vollgeschossen abzusetzen.

2. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht
sowie Lichtkästen als Werbezeichen- oder Werbetextträger sind unzulässig. Werbean-
lage können indirekt beleuchtet werden.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung wird ausge-
schlossen.

Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 6 m nicht überschreiten.
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3. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 1,5 Kfz-Stellplätze
pro Wohnung erhöht. Ergibt sich bei der Ermittlung eine Bruchzahl, ist aufzurunden.

III. HINWEISE

1. Bodenfunde
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich
in Kenntnis gesetzt werden.

2. Altlasten
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und
Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der
zuständige Abfallentsorger Auskunft.

3. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).
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Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor
Vernässung und Staunässe etc.).

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.

Bei Einwirkungen auf den Boden sind Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich zu
vermeiden (§ 1 BBodSchG). Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten,
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 BBodSchG).

Bei Baumaßnahmen ist der humose Oberboden (soweit der Boden keine Schadstoffe
enthält) getrennt auszubauen und gemäß § 4 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
und § 202 Bundesbaugesetz schonend zu behandeln.

Wird der humose Oberboden zwischengelagert, sind hierzu Lager vorzusehen, die den
Erhalt der Bodenfunktionen, insbesondere die biologische Aktivität, gewährleisten (z.B.
Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenresten max. 1,50 m, bei sandigem
Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,50 m, Schutz vor Vernässung und Staunässe etc.).

Auf die seit 01.08.2023 geltenden gesetzlichen Vorgaben (insbesondere die Ersatzbau-
stoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sowie die Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV)) wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Grundwasserfreilegung
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer
ist unzulässig.

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind
der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden.

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen
Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen.

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden
Stoffe in den Untergrund eindringen können.
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Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unte-
ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen.

5. Baugrunduntersuchung
Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 empfohlen.

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung
Die Fläche des Plangebietes wird bis zum Baubeginn regelmäßig gemäht. Der ca. 10 m
Streifen im Osten vor den Gehölzen der Bahnböschung wird ab dem 1.März alle zwei
Wochen gemulcht oder gemäht um zu verhindern, dass Bodenbrüter Nester anlegen.

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

7. Regenwasserzisternen
Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen.
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird.

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten.

8. Starkregenereignisse
Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit /
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100.

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu
beachten.
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9. Einfriedungen
Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes
Baden-Württemberg (NRG) zu beachten.

10. DIN 4109

Die bei den Festsetzungen unter 8.1 in Bezug genommene DIN-Vorschrift DIN 4109-
2018 „Schallschutz im Hochbau“ wird im Technischen Rathaus der Stadt Mosbach zur
Einsicht bereitgehalten.

11. Denkmalpflege
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge,
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

12. Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen des Unteren Muschelkalks (Jena-Formation und/oder
Freudenstadt-Formation). Diese werden quartären Lockergesteinen (Löss) mit im Detail
nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen.

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten)
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werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

13. Pflanzungen im Bereich der Bahnanlagen

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der
Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach Kon-
zernrichtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu planen
und herzustellen.

14. Lärmimmission Bahnlinie

Es können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Errichtung von Schutzmaßnah-
men in Bezug auf Lärmimmissionen geltend gemacht werden, welche über die gesetzli-
chen Anforderungen hinausgehen.

15. Vogelschlag

Zur Minimierung des Vogelschlagrisikos sind großflächige und ungegliederte Glasflä-
chen, transparente Durchsichten und exponierte Glaselemente (wie Übereckverglasung,
verglaste Verbindungsgänge, Wintergärten, freistehende Glaselemente) insbesondere in
exponierter Lage und in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen zu vermeiden.

Sofern solche Flächen baulich nicht von vornherein vermieden werden können, sind ge-
eignete Maßnahmen gegen Vogelschlag zu ergreifen, wie die Verwendung von vogel-
freundlichem Spezialglas, Strukturierung der Scheiben, vorgesetzte Lamellen o.Ä. Die
Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2021:
Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben – Bewertung des Vogelschlagrisikos an
Glas) sind zu beachten.

Des Weiteren wird auf die Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach verwiesen.



Textlicher Teil – Satzung Seite 12

IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-
pflanzungen

Bei der beengten Lage ist zumindest bei den Baumreihen nur die Pflanzung von Sorten
sinnvoll, die keine allzu großen Kronen ausbilden.

Artenliste 2: Schwach- bis mittelwüchsige Laubbaumsorten für
die Pflanzung in beengter Lage

Aufgestellt:

Mosbach, den ……
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